
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/10/16 88/15/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1989

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §33 TP21 Abs1;

GebG 1957 §33 TP5 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1990, 317;

Rechtssatz

Bei der Bemessung der Gebühr auf Grund der Neubegründung des Bestandverhältnisses bildet - anders als bei der

Abtretung - ein Übertragungsentgelt nicht den Gegenstand der Bemessungsgrundlage.
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